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Demnächst doch 28 Mitgliedstaaten in der EU ?
Beitritt Kroatien in 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Seminarteilnehmer/-innen der MA-Tax Consulting GmbH,

langsam wird es amtlich! Wie der Erweiterungskommissar Stefan Fülle mitteilt, sind die
Beitrittsverhandlungen auf Ebene der EU Kommission nun beendet worden. Kroatien soll also in zwei Jahren
dann als 28. Land in die EU aufgenommen werden (siehe hierzu nachstehenden Pressebericht).

Die ungarische Ratspräsidentschaft plant, bereits am 21. Juni 2011 auf der Konferenz in Luxemburg die
Zustimmung der Mitgliedstaaten einzuholen. Hierbei ist zu beachten, dass in Slowenien aber das Parlament
letztendlich zustimmen muss.

Wenn alles nach Plan läuft, dürfte spätestens Mitte 2013 (besser wäre jedoch Januar 2013, zumal dann
Kroatien nicht noch für sechs Monate mit dem „alten Zollkodex“ arbeiten müsste, da der Modernisierte
Zollkodex MZK ja zum 01.01.2013 in Kraft tritt) der Warenverkehr mit Kroatien auf den INTRAHANDEL
einschließlich der Umsatzsteueridentifikationsnummern umzustellen sein.

Selbstverständlich werden wir Sie zeitnah zum Thema aktuell informieren.

Vorankündigung:
unser nächster MA-Tax Newsletter wird sich noch vor der Sommerpause mit der elektronischen Rechnung
und der Dokumentation  befassen.

Sollten weitere Mitarbeiter/-innen in Ihrer Firma unseren Newsletter benötigen, bitten wir Sie um
Mitteilung deren Mail Adresse, da wir unseren MA-Tax Newsletter nicht postalisch versenden.

Beachten Sie auch unsere Seminarangebote, insbesondere „Workshop Einreihung“ auch unter
www.ma-tax.de . Vielen Dank!

Mit den besten Grüßen verbleiben wir
Ihre
MA-Tax Consulting GmbH
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